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XVI . Markt - und Approvisionierungswesen.

Geschäftsführung des Marktamtes.

Die Zahl der Geschäftsstücke , welche beim Marktamte behandelt wurden , betrug
124 . 175 Stück.

Die Zahl der Amtshandlungen in markt - , gewerbe - und sanitätspolizei¬
licher Hinsicht betrug . 175 .690
die der kommissionellen Verhandlungen . 1.402

Anstände wurden erhoben wegen Nichtbeobachtung:

der lebensmittelpolizeilichen und sanitätspolizeilichen Vorschriften . . . . 39 .400
,. marktpolizeilichen Vorschriften . 21 .800
„ feuerpolizeilichen Vorschriften . 190
„ gewerbepolizeilichen Vorschriften . 14 .900
„ eichpolizeilichen Vorschriften . 9 .379

Ausweise und Zertifikate wurden vom Marktamte 20 .190 ausgefertigt.
Die durch das Marktamt eingehobenen Marktgebühren betrugen : 1,001 .614X02 K.

8 . Maßnahmen gegen die Lebensmittelteuerung.

Getreide und Mehl . — Die außerordentliche Höhe der Getreide - und Mehl¬
preise beschäftigte den Magistrat und den Gemeinderatsausschuß für Approvisionierung
wiederholt und führte zu dem Beschlüsse des Gemeinderates vom 15 . Juli , welcher lautet:

1. Der Gemeinderat fordert die k. k. Regierung auf , mit Rücksicht aus den durch die Teuerung
des Brotgetreides geschaffenen Notstand bei der königlich ungarischen Regierung auf die sofortige
Aufhebung des Getreideterminspieles gemäß der im Ausgleiche übernommenen Verpflichtung zu dringen.

2. Der Gemeinderat fordert die Regierung mit Rücksicht darauf , daß die genügende Ver¬
sorgung der österreichischen Volkswirtschaft mit Getreide und Futtermitteln ohne Aushebung der
Zölle gänzlich unmöglich ist, weiters auf , von der ungarischen Regierung mit allem Nachdrucke
ihre Zustimmung zur sofortigen Aushebung der Zölle auf Getreide und Futtermittel bis zum
31 . Juli 1910 zu verlangen.

3. Der Magistrat wird angewiesen, wegen Etablierung eines handelsrechtlichen Lieferungs¬
geschäftes mit viermonatlichen Terminen an den österreichischen landwirtschaftlichen Produktenbörsen
zu dem Zwecke, um die Wirkungen der Preistreibereien auf dem Budapester Getreideterminmarkte
zu paralysieren , die erforderlichen Erhebungen und das Einvernehmen mit den interessierten
Produktions - und Handelssaktoren zu Pflegen und sohin ehebaldigst Bericht zu erstatten.

4. Der Magistrat wird weiters beauftragt , wegen Einbringung einer Petition an die k. k.
Regierung um Einführung einer Konsumstatistik schleunigst zu berichten.

Der Magistrat hat im Sinne der Punkte 1 und 2 Petitionen an die k. k. Regierung
gerichtet und bezüglich der Punkte 3 und 4 die Erhebungen eingeleitet.
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Milch . — Am 1. Oktober wurde die seit längerer Zeit drohende Erhöhung dcS
Detailverkaufspreises der Milch um 2 Heller für den Liter von den Molkereien , Milch¬

händlern und Milchmeiern durchgeführt . Der Magistrat und der Gemeinderatsausschuß
für Approvisioniernng haben umfassende Erhebungen über die Ursachen und den Umfang
der Preiserhöhung angestellt und über die Mittel zur Bekämpfung der Teuerung beraten.
Die Verhandlungen waren bis zum Jahresschlüsse noch nicht zur Gänze beendet.

Eiseubahntarife . — Anläßlich der Schaffung eines neuen Lokaltarifes für die
Linien der k. k. Staatsbahnen wurden vom Magistrate eingehende Erhebungen über die
Rückwirkung auf die Approvisioniernng Wiens angestellt.

Hinsichtlich der Kohlenfrachttarife faßte der Gemeinderat in seiner Sitzung vom
30 . April folgenden Beschluß:

1. Die Gemeinde Wien spricht sich gegen die Erhöhung der Kohlenbahntarife aus-
2 . Sollte die Erhöhung dieser Tarife nicht zu vermeiden sein , so ist
») in den Bahntarifen eine solche Differenzierung zu schaffen , daß es der böhmischen Braun¬

kohle unter allen Umständen möglich ist , sich auf dem Wiener Platze Absatz zu verschaffen , und
b) eine Tarifierung für die russische Kohle zu erstellen , daß es möglich ist , mit dieser Kohle

der oberschlesischen Kohle und hiemit der oberschlesischen Kohlenkonvention eine wirksame Konkurrenz
in Wien zu bieten . Mindestens aber ist die russische Kohle paritätisch mit der obcrschlesischen Kohle
zu behandeln.

Hinsichtlich der Rückwirkung der neuen Eisenbahntarife auf die allgemeine
Lebensmittelversorgung beschloß der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 28 . Mai:

„Der Gemeinderat der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien sieht sich im Hinblicke aus
die bevorstehende Tarifresorm sowie mit Rücksicht aus die bei den heutigen Ermerbsverhältniffen
der Bevölkerung kaum mehr erschwinglichen Lebensmittelpreise veranlaßt , gegen jede Erhöhung der
Eiseubahntarife aus Lebensmittel , welche naturgemäß eine Erhöhung der Lebensmittelpreise selbst
im Gefolge haben müßte , sich auf das Entschiedenste zu verwahren und ersucht dringendst das
k. k. Eisenbahnministerium , bei der in Aussicht genommenen Tarifreform nicht nur die aus den
alten Linien der k. k. Staatsbahnen bestehenden Tarife für Lebensmittel in Geltung zu belassen,
sondern auch die Tarife für Lebensmittel auf den jüngst verstaatlichten Privatbahnen , insoweit sie
höher sind , ans das Niveau der gleichartigen Tarife der alten k. k. Staatsbahnlinien herabzusetzen ."

Fleisch . — Über Verlangen der Gemeinde hat die erste Wiener Großschlächterei-
Aktiengesellschaft weitere 4 Detailverkanfsstände (XIII ., Feilplatz , später Spallartgasse,
XIV . , Zollersperggasse , XVII . , Wattgasse und XX ., Dresdner Straße ) , aufgestellt , so daß

nunmehr von dieser Gesellschaft 20 Detailverkaufsstände auf Straßen und Märkten
betrieben werden.

Statistik des Fleischkonsums in den Bezirken I— XX in Wien . — In

Ergänzung der im Vorjahre (Verwaltungsbericht Seite 206 ) veröffentlichten Daten über
den Fleischverbrauch in Wien werden im Nachstehenden die Ziffern für die Jahre 1908
und 1909 an die der Jahre 1906 und 1907 angereiht . Der Fleischkonsum berechnet

sich pro Kopf der Bevölkerung folgendermaßen:

pro Jahr
für 1906

s „ Jahr

/ Jahr

. 74 964 ,.

. 0 -205 ..

. 76 270

73 -626 lc§
0 202  „

76 -643
0 -209

0209
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Hieraus ist zu ersehen, daß der Fleischkonsum pro Kopf und Jahr im Jahre 1909
gegenüber 1908 um 0 373 KZ gefallen ist.

Wird der Verbrauch an Fleisch ohne Geflügel, Wildbret und Fische pro 1906
mit 125,358 .695 KZ, pro 1907 mit 130,362 .147 KZ, pro 1908 mit 136,473 .433 KZ
und pro 1909 mit 139,112 .812 KZ in Betracht gezogen, so ergibt sich ein Fleischkonsum
pro Kopf und Jahr, und zwar:

für 1906
1907

„ 1908
„ 1909

66 -2762 KZ
67 -5378 „
69 8424 „
69 3086 „

Als Gesamtverbrauchan Rind- und Schaffleisch ergibt sich:
für 1906 . 69,196 .377 KZ
. 1907 . 65,640 .031 „

1908 . 68,466 .736 „ und
1909 . 71 .157 .007 „

oder auf den Kopf und das Jahr berechnet:

für 1906 . 36 854 KZ
1907 . 34 006 ,.

. 1908 34 -758 ., und
„ 1909 35 -449

Es ergibt sich weiters ein Gesamtkonsuman Schweine- und Kalbfleisch:
für 1906 . 56,162 .218 KZ
. 1907 . 64,722 .116 „
„ 1908 . , . 68,006 .696 ,. und

1909 . 67,810 .506 „

oder auf den Kopf und das Jahr berechnet:
für 1906 .
„ 1907 .
„1908 .
„1909 .

29 -692 KZ
33 531 ..
34 -526 „ und
33 784 ,.

Die Ziffern zeigen ein Anwachsen des Rindfleischkonsums und ein Sinken des
Schweinefleischkonsumsim Jahre 1909.

Die Tabelle zeigt ferner, daß die Zufuhr von Fleisch sich vom Jahre 1906 mit
16,288 .031 KZ sprunghaft auf 19 .238 .083 KZ im Jahre 1907 erhöht hat, im Jahre
1908 auf 20,300 .604 KZ gestiegen und im Jahre 1909 auf 20,052 .677 KZ ge¬
fallen ist.

Für das Jahr 1909 ist der Mehrkonsum an Fleisch der größeren Zufuhr von
Lebendvieh u. zw. an Rindern zuzuschreiben.

An Lebendschweinenwurden im

Jahre 1906 583 .896 Stück
„ 1907 674 .932 „
>. 1908 695 .859 „
„ 1909 682 .589 ,.
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an Rindcrn im
Jahre 1906 221.867 Stück

.. 1907 208.544 „
„ 1908 215.055 und

1909 234 .054
nach Wien gebracht.

Die Zufuhren von Fleisch in Verbindung mit der fortschreitenden Ausgestaltung
des Approvisionierungswesens, insbesondere die im Zuge befindliche Ausgestaltung des
täglichen Fleischmarktes lassen erwarten, daß der Fleischkonsum auch in der Zukunft ein
den Ansprüchen der städtischen Bevölkerung angemessener sein werde.

6. Märkte,
a) Zentralviehmarkt

Auf dem Rindermarkte  wurden insgesamt 253.854 Stück Rinder aufgetrieben,
d. i. um 28.859 Stück mehr als im Vorjahre. Unter den 253 .854 Stück Rindern
befanden sich 175.729 Stück Mastvieh, 18.265 Stück Weidevieh und 59.860 Stück
Beiulvieh; es waren mithin gegen das Vorjahr um 4246 Stück Mastvieh, um 7765 Stück
Weidevieh und uni 16.848 Stück Beinlvieh mehr zugeführt. Der Auftrieb bestand aus
163.179 Stück Ochsen, 38.592 Stück Stieren, 36.768 Stück Kühen und 15.315 Stück
Büffeln. Von den zum Verkaufe gestellten 253.864 Stück Rindern wurden für Wien
199.345 Stück, für auswärts 54.266 Stück angekauft, 253 Stück blieben unverkauft.

Außer Markt, jedoch mit Berührung des Zentralviehmarktes, wurden von
den Wiener Fleischhauern 34.709 Stück Schlachtrinder bezogen. Der Außermarktbezug
weist im Vergleiche zum Vorjahre ein Mehr von 1990 Stück auf. Die Gesamtzusuhr
erfuhr mithin die bedeutende Steigerung um 30.849 Slück.

Der im Jahre 1907 begonnene Preisrückgang auf dem Rindermarkte hielt bis zum
Juli an, in diesem Monate erhöhten sich jedoch die Preise für Mastware von Prima-
uud guter Mittelqualität . Diese Preissteigerung hielt bis Ende des Berichtsjahres an.

Auf dem Jung - und Stechviehmarkte  wurden zugeführt: Lebende Kälber
43.922 Stück (-P 2351 Stück), Weidner Kälber 215.117 Stück (P- 5398 Stück), lebende
Lämmer 3164 Stück (— 90 Stück), Weidner Lämmer 56.031 Stück (P 1523 Stück),
Weidner Schafe 16.133 Stück (—776 Stück) und Weidner Schweine 85.074 Stück
(- 10.013 Stück).

Der Schafmarkt  war mit 92.329 Stück Schafen (— 8692 Stück) beschickt.
Außer Markt, jedoch mit Berührung desselben, wurden nach Wien 10.057 Schafe
bezogen, d. i. um 652 Stück mehr als im Vorjahre. Auf dem Markte wurden angekauft
für Wien 18.038 , für das übrige Niederösterreich 15.340, für Oberösterreich 263, für
Tirol 270, für Böhmen 46.071, für Mähren 3008 , für Ungarn 168, für das Deutsche
Reich 252, für Belgien 700, für Frankreich 5223 und für die Schweiz 2996 Stück Schafe.

Auf dem Borstenviehmarkte  wurden 392 .053 Stück Fleisch- und 391.641 Stück
Fettschweine, zusammen 783.694 (-st 9925) Stück aufgetrieben. Im Vergleiche zum Vor¬
jahre wurden um 38.829 Stück Fleischschweine weniger, dagegen um 48 .754 Stück
Fettschweine mehr zugeführt. Außer Markt, jedoch mit Berührung des Zentralviehmarktes
wurden für Wiener Schlachtstätten 2714 Stück Fleisch- und 8691 Stück Fettschweine,
zusammen 11.405 (P6473 ) Stück bezogen. Auf dem Markte wurden für Wien
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300 .754 Stück Fleisch - und 331 .339 Stück Fettschweine angekauft . Im ganzen wurden
mithin für Wien 303 .468 Fleisch - und 340 .030 Fettschweine , zusammen 643 .498
(4 - 4129 ) Stück gekauft . Von den zu Markt gebrachten 783 .694 Schweinen wurden
53 .658 (4- 3146 ) auf der Notstechbrücke zu St . Marx geschlachtet.

Der Abverkauf lebender Schweine war aus veterinarpolizeilichen Gründen im

allgemeinen auf das Gemeindegebiet Wien beschränkt . Auf Grund besonderer Bewilligungen
wurden 68 .320 Fleisch - und 30 .440 Fettschweine außerhalb Wiens gebracht.

Die Preise der Fleisch - und Fettschweine erfuhren eine neuerliche Steigerung.

Markung der Tiere . — Mit der Magistrats -Kundmachung vom 30 . März
wurden die geltenden Vorschriften zusammengefaßt und teilweise geändert . Die wichtigsten
Bestimmungen dieser Kundmachung sind folgende:

i . Bestimmungen für die Verkäufer.

Alle zu Markt gebrachten lebenden Tiere (Rinder , Schafe und Schweine ) sind von den
Verkäufern sofort nach dem Eintreffen auf dem Markte nach Partien zu marken.

Zu einer Viehpartie gehören alle Tiere , welche im Eisenbahnverkehre mit demselben Fracht¬
briefe an einen Verkäufer eintreffen . Bei Beförderung mittels Fußtriebes oder Fuhrwerkes bilden
eine Viehpartie alle Tiere gleicher Herkunft , welche gleichzeitig für einen Verkäufer auf den
Markt gelangen.

Das Vermischen von Tieren verschiedener Partien vor der Märkung ist verboten.
Das Märkzeichen hat die Nummer der Viehpartie und bei Rindern den vollen Zunamen

(Firma ) des Verkäufers , bei Schweinen und Schafen diesen oder eine denselben deutlich ausdrückende
Abkürzung zu enthalten.

Die Partienummern haben für jeden Verkäufer und jeden Markttag mit 1 zu beginnen.
Solange sich Tiere einer Partie unverkauft auf dem Markte befinden , darf dieselbe Nummer zur
Märkung von Tieren einer weiteren Partie nicht verwendet werden.

Bei der Anmeldung der Tiere gemäß Z 7 der Marktordnung für den Zentralviehmarkt ist
außer dem Namen des Verkäufers , des Einsenders und der Stückzahl der Tiere auch die Partie¬
nummer anzugeben.

II . Bestimmungen für die Käufer.

Die auf dem Markte angekausten Rinder und Schweine sind von den Käufern sofort,
längstens aber binnen einer halben Stunde nach dem Abschlüsse des Kaufes , und solange sich die
Tiere noch auf dem Verkaufsplatze befinden , zu märken.

Das Märkzeichen ist bei Rindern der volle Zuname (Firma ) des Käufers , bei Schweinen
dieser oder eine denselben deutlich ausdrückende Abkürzung.

in . Allgemeine Bestimmungen.
Die Märkung hat mittels Märkeisen zu erfolgen . Die Ziffern und Buchstaben müssen 8 bis

10 ein hoch und entsprechend breit sein . Die Märkeisen sind in gutem Zustande zu erhalten.
Zur Märkung ist haftbarer , rasch trocknender Öllack zu verwenden . Die Märke ist sichtbar anzu¬

bringen , muß sich in der Farbe von der Hautfärbung der Tiere abheben , darf jedoch nicht grün sein.
Die Märkzeichen sind vor der Anwendung der Marktamtsabteilung aus dem Zentralviehmarkte

zur Kenntnis zu bringen . Diese ist berechtigt , Änderungen oder Zusätze zu verlangen , wenn die
Zeichen dieser Vorschrift nicht entsprechen oder zu einer Verwechslung Anlaß geben können.

Verkäufer und Käufer , welche den Markt nicht regelmäßig besuchen , haben sich, wenn sie
ein dieser Vorschrift entsprechendes Märkeisen nicht besitzen , wegen Zuweisung eines solchen an
die Marktamtsabteilung zu wenden.

Hintanhaltung von Tierquälereien . — Mit der Magistrats -Kundmachung
vom 20 . April wurde Verlautbart:

Es wurde dje Wahrnehmung gemacht , daß auf dem Zentralviehmarkte in St . Marx beim
Ein - und Ausladen von lebendem Horn - und Stechvieh auf den Bahnrampen , bei dem Triebe
dieser Tiere in und aus den Stallungen sowie in und aus den Verkaufshallen und beim Abtriebe
in das Schlachthaus St . Marx ganz unnötige Mißhandlungen dieser Tiere stattfinden.
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Behufs Hintanhaltung dieser Ausschreitungen sieht sich der Magistrat veranlaßt , auf die
bestehenden marktpolizeilichen Vorschriften hinzuweisen , wonach „jede rohe Behandlung " sowie
„das unnötige Herumtreiben , Hetzen und Schlagen der Tiere " verboten ist und Über¬
tretungen dieses Verbotes mit Geldstrafen bis zu 200 X , eventuell mit Arrest bis zu 14 Tagen
geahndet werden.

Das auf dem Zentralviehmarkte beschäftigte Helserpersonnl wird eindringlichst ausgefordert,
sich an diese Bestimmungen zu halten.

Der Wiener Tierschutzverein hat sich außerdem bereit erklärt , jeweilig an 10 bis 15
auf dem Zentralviehmarkte beschäftigte Markthelfer , die nach den Wahrnehmungen der Amtsorgane
sich bei der Behandlung der Tiere eines besonders tiersreundlichen Vorgehens befleißigen
und womöglich durch Einwirkung aus ihre Kameraden Tiermißhandlungen zu verhindern sich
bemühen , Geldprämien zu 10 X zur Verteilung zu bringen und in besonderen Fällen auch ein
Anerkennungsdiplom zu verabfolgen.

Bewerber um eine dieser Prämien haben sich im Lause des Monates September
eines jeden Jahres bei der Marktamtsabteilung aus dem Zentralviehmarkte zu melden.

Der Zeitpunkt der Prämienverteilung wird jeweilig bekanntgegeben werden.

Ausgestaltung und Erhaltung der Markteinrichtuugeu . — Der Gemeinde¬
rat beschloß am 19 . Jauner die Demolierung des in die Schweineverkaufshalle
eingebauten Börsensaales , die Ausgestaltung des dadurch freiwerdendeu Raumes zu
Verkaufsständen und die Erbauung eines neuen Börsensaalgebäudes neben dem neuen
Partciengebäude mit dem Erfordernisse von 185 .170 X. Der Bau wurde bis zum
Jahresende im Rohbaue vollendet.

Mit Stadtratsbeschluß vom 17 . August wurde die Herstellung einer Klinker¬
pflasterung in einem Teile der Kälberhalle mit dem Erfordernisse von 6816 X bewilligt.

Am 6 . Oktober genehmigte der Stadtrat die Rekonstruktion der V . Szälläsgruppe
auf dem Borstenviehmarkte mit dem Erfordernisse von 20 .890 X . Die Arbeit wird erst

im kommenden Jahre ausgeführt.

Städtische Übernahmsstelle für Vieh und Fleisch.
Die Geschäftsverbindungen mit der landwirtschaftlichen Viehverwertungsstelle des

„Allgemeinen Verbandes landwirtschaftlicher Genossenschaften in Österreich " hatte ein
annähernd gleiches Ergebnis wie im Vorjahre . Erklärlicherweise war die Inanspruchnahme
durch die Landwirte im Jahre 1908 mit Rücksicht auf die Neuheit der Organisation
und das dadurch erweckte , im Anfänge immer lebhaftere Interesse eine größere , während
im Berichtsjahre doch mehr mit dem regelmäßigen Einsenderkreise der Verkehr aufrecht

erhalten wurde . Die Verbindung mit Galizien war auch im Berichtsjahre die ergebnis¬
reichste , sowohl im Rindergeschäfte als auch im Schweinegeschäste.

In der zweiten Hälfte des Berichtsjahres gelang es , im „ Burzenlande " in
Siebenbürgen sKronstädter Komitat ) eine lose Organisation nach dem Muster der in
Ober - und Niederösterreich bereits eingeführten Sammelsendungen zustandezubringen,
was einen sehr lebhaften Verkehr mit der genannten Gegend zur Folge hatte.

Auch das Geschäft in der Großmarkthalle war noch bedeutend lebhafter als im
vorhergegangenen Jahre.

Wie aus den nachfolgend angegebenen Zahlen hervorgeht , blieb der Umsatz des
Geschäftsjahres hinter dem des vorhergegangenen Jahres etwas zurück . Diese Erscheinung
ist darauf zurückzuführen , daß in das Vorjahr die Mastviehausstellung fiel , an welcher
die Übernahmsstelle in bedeutendem Maße beteiligt war und welche allein einen
Umsatz von 333 .574 X 65 ll ergab , ferner daß infolge der stärkeren Viehverkäufe in

den letzten Monaten des Jahres 1908 im Berichtsjahre eine natürliche Reaktion eintrat,
schließlich daß infolge der Ausdehnung des galizischen Schweinegeschäftes das ungarische
Schweinegeschäft , welches auf mehr unsicherer Basis stand , zurückging.
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In das Berichtsjahr fällt auch die Entstehung eines Gesetzes, das in seiner
Folgewirkung voraussichtlich die Tätigkeit der städtischen Übernahmsstelle wesentlich
berühren dürfte. War schon durch die Gründung der landwirtschaftlichen Viehverwertnngs-
stelle des Allgemeinen Verbandes landwirtschaftlicher Genossenschaften, welche seinerzeit
unter der Patronanz der Staatsverwaltung erfolgte, die Absicht knndgetan, die Ver¬
wertung des Viehes durch die Produzenten selbst zu organisieren, so ist nunmehr durch
das Gesetz vom 30. Dezember 1909, R.-G.-Bl . Nr. 222, betreffend die Förderung
der Viehzucht und Viehverwertuug die Voraussetzungdafür geschaffen worden, daß mit
Bereitstellung öffentlicher Mittel die Viehverwertung von den gegenwärtig maßgebenden
Handelskreisen möglichst emanzipiert und in den Händen der Produzenten selbständig
organisiert werde. Es ist anzunehmen, daß am wichtigsten Viehhandelsplatze der
Monarchie, also am Wiener Zentralviehmarkte, eine Verkaufsorganisationgeschaffen wird,
welche den Interessen der österreichischen Landwirtschaft auf diesem Platze dienen wird, und
daß zur Vermeidung einer in sachlicher Beziehung abträglichen Konkurrenz zwischen dem
in Aussicht zu nehmenden Institute und der bestehenden städtischen Unternehmung unter
den beteiligten Faktoren ein ausgleichendes Arrangement getroffen wird.

Da jedoch durch diese in Aussicht stehende Neuordnung der Verhältnisse die
landwirtschaftliche Viehverwertungsstelle in weit höherem Maße berührt erscheint, ergab
sich schon seit Einbringung des zitierten Gesetzes im Reichsrate ein gewisser Zustand
der Pendenz, der der weiteren Ausdehnung der geschäftlichen Tätigkeit gegen Ende des
Berichtsjahres hindernd entgegenstand.

Die geschäftliche Tätigkeit der städtischen Übernahmsstelle ist aus folgenden
Angaben ersichtlich:

Die Bewegung der Kasse umfaßte im Eingang 4,133 .720 X 15 k und im Ausgang
4,129 .427 X 24 K. Der Bruttoerlös aus den Geschäften der Übernahmsstelle betrug
5,214 .167 X 99 K. Die Zahl der Geschäftsfälle betrug 15.921 Stück.

Die Menge der umgesetzten Waren betrug: 5631 Rinder, 11.231 Schweine (Jung-
und Fettschweine, lebend und gestochen), 22.333 Kälber, 3473 Stück sonstiges Schlacht-
und Stechvieh, zusammen 42.668 Stück und 1,580.235 Kg Fleisch.

Von den verkauften Rindern waren 3149 Ochsen, 806 Stiere , 1554 Kühe und
122 Büffel.

Davon entfielen auf Niederösterreich 1076, Obcrösterreich 977, Kärnten 45,
Salzburg 51, Steiermark 36, Tirol 10, Böhmen 80, Mähren 86, Galizien 1203,
Bukowina 777, Ungarn und Siebenbürgen 1262 und Bosnien 28 Stück.

Das Personal der Übernahmsstelleerfuhr keine Veränderung.
Der Einlauf umfaßte 3166 Nummern, von denen 2982 auf den geschäftlichen

und 184 auf den amtlichen Verkehr entfallen.
Im Voranschläge war in den Ausgaben ein Betrag von 42.560 X und in den

Einnahmen ein Betrag von 25.000 X, also ein Nettoersordernisvon 17.560 X vorgesehen.
Nach der Bilanz betragen die Ausgaben 87.798 X05 K, die Einnahmen 74.021 X 11 K,

demnach das Nettoerfordernis 13.776 X 94 K. Es ergab sich somit gegenüber dem ver¬
anschlagten Erfordernisse eine Ersparung von 3783 X 06 K.

d) Großmarkthalle.
Abteilung für Fleischwaren . — Zufolge Stadtratsbeschlussesvom 17. März

wurde die Marktordnung für die Großmarkthalle, Abteilung für Fleischwaren, abgeändert.
Die neue Marktordnung wurde mit der Kundmachung des k. k. Statthalters vorn
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24 . August im Landesgesetz - und Verorduungsblatte Nr . 111 verlautbart . Außer den

durch die räumliche Ausgestaltung erforderlichen Änderungen des Textes weist die neue
Marktordnung folgende Neuerungen auf:

Im Z 1 wurde unter den Gegenständen des Marktverkehres statt „ Speck " angeführt:
„Fett von Tieren dieser Art " . Ferner wurde hier die Bestimmung eingefügt , daß

verbotswidrig eingebrachtes Beißerfleisch (Freßkälber ) „im unveränderten Zustande amtlich
im Wege des beeideten Faktors an Fleischselcher unter Deklaration und amtlicher Über¬

wachung zur Wursterzeugung zum Verkaufe zu bringen " ist.
Im K 8 wurde die Bestimmung ausgenommen , daß bis zur Beibringung von

Bcschauscheinen die Ware auf Gefahr und Kosten des Einbringers in amtliche Ver¬
wahrung genommen wird , sowie daß die Verkäufer verpflichtet sind , jede zur Erreichung
des Zweckes der Untersuchung notwendige manuelle Beihilfe zu leisten und jede demselben
Zwecke dienende notwendige Auskunft zu erteilen.

Im Z 18 wurden ausführlichere Vorschriften über die Reinhaltung gegeben.
Im Z 23 wurde folgendes eingeschaltet:
„Die Fleischuntersuchung wird vom Veterinäramte ausgeübt . Im Falle das

Veterinäramt auf Vernichtung einer eingebrachten Ware erkennt , steht es der Partei
frei , bei der Veterinäramts -Direktion um eine Überprüfung anzusuchen . In diesem
Falle obliegt der Partei die Bezahlung der von der Gemeinde normierten Entfernungs¬

gebühren . Für die hiedurch erwachsenden Verzögerungen oder Schäden übernimmt die
Gemeinde keinerlei Haftung . "

Auch der Marktgebührentarif erfuhr einige durch die Ausgestaltung erforderliche
Änderungen des Textes.

Bauliche Herstellungen . — Zur weiteren Ausgestaltung des alten Teiles der
Großmarkthalle beschloß der Gemeinderat am 12 . März und am 15 . Juli die Ausführung
eines Bauprojektes im Kostenbeträge von 432 .555 X . Die Herstellungen betreffen den
Anbau eines Seitenschiffes an der Landstraße Hauptstraße , eine Vermehrung der Fleisch-
riemeu an der rückwärtigen Querseite der Halle , eine Vermehrung der Wildbret - und

Geflügelverkaussstellen und der Fleisch -Detailverkaufsstellen im linken Seitenschiffe sowie
in den beiden linksseitigen Pavillons , eine Vergrößerung der Amtsräume u .*a.

Die Arbeiten begannen am 22 . Oktober . Bis zum Jahresabläufe wurde die

Abgrabung sowie der Aushub der Keller und der Fundamente durchgeführt.
Mit dem Stadtratsbeschlusse vom 15 . Jänner wurde die Vornahme von

Rekonstruktionsarbeiten in der Kühlanlage mit dem Erfordernisse von 30 .000 X

genehmigt.
In der neuen Fleischhalle wurden zufolge Stadtratsbeschlusses vom 9 . Februar

vier Laufgewichtswagen mit Stehpulten aufgestellt . (Kosten 4270 X.)
Die Tätigkeit der in der Großmarkthalle befindlichen Filiale der städtischen

Übernahmsstelle für Vieh und Fleisch wurde bereits oben unter ,,s ) Zentral¬
viehmarkt " besprochen.

o) Sonstige Markthallt».
. Detailmarkthalle I ., Stadiongasse . — Diese Markthalle wurde einer gründ¬

lichen Renovierung unterzogen . Die Außenseite wurde geputzt und überrieben , das Innere
wurde gefärbelt , die gesamte Eindeckung erneuert , die Dachschalung ausgebessert und der
Anstrich der Dachschalung sowie der Türen und Fenster erneuert . (Kosten 29 .357 X .)

Detailmarkthalle IX ., Nußdorfer Straße . — Diese Markthalle wurde in

gleicher Weise wie jene ini I . Bezirke in der Stadiongassc renoviert . (Kosten 26 .483 X .)



XVI . Markt - und Axprovisionierungswesen . — L . Märkte. 237

lj) Pserdkmarkt.
Auf der Abteilung für Gebrauchspferde wurden 25 .197 Pferde und 97 Esel , auf

jener für Schlachttiere 24 .090 Pferde und 58 Esel aufgetrieben . Gegen das Vorjahr
hat der Auftrieb um 460 Einhufer abgeuommen.

Aus Niederösterreich kamen 12 .105 , aus Ungarn 9736 , aus Oberösterreich 1561,
aus Steiermark 711 , aus Mähren 329 , aus Galizien 506 , aus Kärnten 34 , aus
Schlesien 113 , aus Salzburg 27 , aus Böhmen 75 Gebrauchspferde ; ferner aus Ungarn
18 .396 , aus Galizien 2831 , aus Niederösterreich 2821 und aus Steiermark 42 Schlächter¬
pferde.

Pferdeageuten . — Mit der Magistrats -Kundmachung vom 14 . Jänner wurde
ein Abzeichen für die Pferdeagcnteu auf dem Pserdemarkte eingeführt . Diese Kund¬
machung lautet:

Auf Grund des 8 11 der Marktordnung für den städtischen Pferdemarkt wird bestimmt,
daß die Pferdeagenten folgendes Abzeichen zu tragen haben:

Das Abzeichen besteht aus einer kreisrunden , gewölbten Scheibe aus vergoldeter Bronze
von 2 '8 cm Durchmesser , welche in der Mitte eine erhabene Nummer aus weißem Metall und
am Rande einen Kreisring mit der Aufschrift „Pferdeagent " in schwarzem Email enthält.

Das Abzeichen hat demnach folgende Form:

Die Pserdeagenten haben sich das Abzeichen selbst zu beschaffen . Für die Nummer - ist die
Genehmigung des Marktamtes einzuholen.

Die Übertretung dieser Kundmachung wird nach 8 18 der Marktordnung für den Pscrde-
markt geahndet.

Hilfspersonal . — Mit der Magistrats -Kundmachung vom 14 . Jänner wurden
für das Hilfspersonal auf dem Pferdemarkte auf Grund des Z 12 der Marktordnung
für den städtischen Pferdemarkt und der ZZ 46 (Punkt 4) und 100 des Gemeinde¬
statutes für Wien folgende Anordnungen getroffen:

8 1. Zu Dienstleistungen auf dem Pserdemarkte dürfen nur die mit dem amtlichen Nummern¬
abzeichen versehenen Hilfspersonen (Pferdelreiber , Pferdewärter , Stallwärter usw .) verwendet werden.

Diese Hilsspersonen müssen ein Alter von mindestens 18 Jahren und die körperliche
Eignung für den Dienst haben.

8 2 . Jene Hilfspersonen , welche sich auf dem Markte zur Arbeitsleistung anbieten , er¬
halten das Nummernabzeichen durch Zulassung des Marktamtes.

Das Nummernabzeichen besteht aus einer 4»/zcm breiten , schwarz und rot gestreiften
Armbinde mit einem Metallschilde , das die Nummer und die Aufschrift „ Helfer Wiener Pferde¬
markt " trägt.

Die anderen , im ständigen oder vorübergehenden Dienste einer Marktpartei stehenden,
regelmäßig für den Marklverkehr verwendeten Hilfspersonen hat der Dienstgeber für die Dauer
der Beschäftigung mit dem vom Marktamte bezogenen besonderen Nummernabzeichen zu versehen.

Dieses Nummernabzeichen unterscheidet sich von dem im 2. Absätze beschriebenen dadurch,
daß das Metallschild außer der Nummer bloß die Aufschrift „Wiener Pferdemarkt " trägt.

8 3 . Das Marktamt fertigt bei der Zulassung der im 8 2, Absatz 1, bezeichneten Hüfs-
personen ein Lizenzbuch aus.

Die Ausfertigung dieses Buches erfolgt gegen Vorweisung der Personaldokumente und
Erlag der Anschaffungskosten für das Lizenzbuch und das Nummernabzeichen.
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Außerdem hat jeder Bewerber seine aus der letzten Zeit stammende , als Brustbild aus¬

geführte Photographie beizubringen , die mit amtlicher Hochdruckstampiglie versehen und im Lizeuz-

buche dauerhaft befestigt wird.
Das Lizenzbuch gilt für das Kalenderjahr.
Im Monat Jänner eines jeden Jahres ist das Lizenzbnch dem Marktamte zur Erneuerung

der Lizenz für das laufende Jahr vorzulegen.
Jeder Wohnungswechsel ist unter Vorlage des polizeilich vidierten Meldezettels und des

Lizenzbuches binnen 3 Tagen beim Marktamte anzuzeigen.

Die Zulassung kann wegen ungünstigen Leumundes des Bewerbers und wegen Mangels

an Bedarf verweigert werden.
Z 4 . Die im Z 2 , Absatz 3 und 4 , bezeichnet « ! Nummernabzeichen werden den Marktparteien

gegen Erlag der Anichafsungskosten vom Marktamte in der erforderlichen Zahl ausgesolgt.
Die Arbeitgeber sind verpflichtet , von jeder Hilfspcrson , der sie ein Nummernabzeichen

übergeben , Vor - und Zunamen , Geburtsjahr , Geburtsort (Bezirk ) , Heimatsgemeinde (Bezirk ),

Stand ( ledig oder verheiratet ) und Wohnort in ein Buch unter Bezeichnung der Zeit der Ver¬

wendung einzutragen.
Das Marktamt hat die an den Arbeitgeber ausgesolgt « , Nummernabzeiche » in Vormerkung

zu halten.
S 5 . Der Verlust des Nummernabzeichens oder des Lizenzbuches ist dem Marktamte mit¬

zuteilen , welches den Verlust dem k. k. Polizeikommissariate Margareten bekanntgebcn und durch

Anschlag verlautbaren wird
Für in Verlust geratene Abzeichen oder Bücher werden vom Marktamte gegen Ersatz der

Anschaffungskosten Duplikate ausgesolgt.
Die durch Auflassung der Beschäftigung , Unterlassung der Lizenzerneuerung oder durch

zeitliche oder dauernde Zurücknahme der Zulassung ungiltig gewordenen Lizenzbücher und Nummern¬

abzeichen sind an das Marktamt zurückzustellen.
Z 6 . Alle Hilfspersonen haben während ihres Aufenthaltes aus dem Pferdemarkte sowie

während der Ausübung ihrer Beschäftigung außerhalb des Marktes eine reine , nicht zerrissene
Kleidung und auf dem linken Arme das Nummcrnabzeichen sichtbar zu tragen.

Überdies haben die im Z 2, Absatz 1 , bezeichnetcn Hilfspersonen stets das Lizenzbuch bei

sich zu führen und auf Verlangen den behördlichen Organen vorzuweisen.
Der Verkauf , der Umtausch , das Ausleihen sowie jeder andere Mißbrauch des Nummern¬

abzeichens oder des Lizenzbuches ist untersagt.
8 7. Die Hilfspersonen sind verpflichtet , alle Arbeitsleistungen , welche sich bei der Wartung

oder Fütterung und bei dem Transporte oder Triebe der Tiere in und außer dem Markte ergeben,
zu verrichten.

s 8 . Den Hilsspersonen ist der Aufenthalt in leeren Stallungen oder in Stallungen , in

welchen ihre Dienstgeber keine Tiere eingestellt haben , untersagt.
8 9 . Den Hilfspersonen ist untersagt , auf eigene Rechnung Handel zu treiben , sich in einen

angefangenen Handel zu mengen , auf die Preisvereinbarung Einfluß zu nehmen oder sich den

Markiparteien aufzudrängen.
Z 10 . Die Hilfspersonen haben nüchtern zu sein und müssen sich sowohl untereinander als

auch gegenüber den Marktparteien und dem Publikum sowie den amtlichen Organen gegenüber-

anständig benehmen ; sie haben den Anordnungen der amtlichen Organe Folge zu leisten.

8 11 . Auf das für höhere Dienstleistungen angestellte Personal (8 73 , letzter Absatz der

Gewerbeordnung ) finden die vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung ; dieses Personal ist

jedoch von den Dienstgebern beim Marktamte anzumeldeu und wird vom Marktamte in Evidenz
geführt.

8 12 . Auf die Übertretung der Vorschriften dieser Kundmachung finden die Bestimmungen

des 8 18 der Marktordnung für den städtischen Pserdemarkt Anwendung.
Außerdem steht es dem Marktamte zu , mit der zeitlichen oder dauernden Entziehung des

Nummernabzeichens und des Lizenzbuches vorzugehen.
Hilfspersonen , denen das Nummernabzeichen entzogen ist , dürfen den Pserdemarkt nicht

betreten.

8 13 . Diese Kundmachung tritt am 15 . April 1909 in Kraft.
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v) Sonstige Märkte.
Dauer des Marktverkehres auf den offenen Märkten an Werk - und

Feiertagen . — Durch die Magistrats -Kundmachung vom 13 . Februar wurde eine
einheitliche Regelung der Dauer des Marktverkehres auf den offenen Märkten und den
auf offener Straße aufgestellten Marktständen an Werk - und Feiertagen durchgeführt.
Die wesentlichen Bestimmungen dieser Kundmachung lauten:

i . Allgemeine Bestimmungen.
Tcr Marktverkehr ist gestattet:

1. Vormittags:
An Werktagen von 6 Uhr früh bis 1 Uhr mittags und an Feiertagen von 6 Uhr früh bis

12 Uhr mittags.

2 . Nachmittags:
a) Am Gründonnerstage , Karfreitage und Karsamstagc , dann am S. und 6. Dezember,

sowie vom 18. bis einschließlich 24 . Dezember, wenn sie aus Werktage fallen , bis 8 Uhr abends.
k) Nach Maßgabe der lokalen Verhältnisse kann die Marktbehörde an Werk- und Feiertagen

über besonderes Ansuchen den Detailverkauf von Obst, Südfrüchten und Blumen , weiters an
Samstag -Wochentagen sowie an den Vortagen eines jeden Feiertages den Marklverkehr überhaupt
oder in beschränktem Umfange bis 8 Uhr abends gestatten.

Nach Ablauf der Marktzeit sind die stabilen Verkaussstände zu schließen, die transportablen
Stände nebst den Waren ' und Geräten binnen einer Stunde zu entfernen.

Mit Einbruch der Dunkelheit (Beginn der öffentlichen Straßenbeleuchtung ) sind die Ständ c
solange der Verkauf stattfindet , entsprechend zu beleuchten.

ii . Besondere Bestimmungen.
Für Märkte , die während des ganzen Jahres stattsinden.

1. Bezirk . Der Nachtmarkt Am Hof, auf der Freyung und aus dem Judenplatze findet zu
den in der besonderen Kundmachung festgesetzten Stunden statt.

II. Bezirk . Der Geflügelmarkt in der Oberen Donaustraße , oberhalb der Augartenbrücke,
kann schon um 4 Uhr früh beginnen.

IV. Bezirk . Der Großverkehr auf dem Naschmarkte dauert von 4 Uhr früh bis 2 Uhr
nachmittags an Werktagen und bis 12 Uhr mittags an Feiertagen.

Es ist den Großobsthändlern gestattet, ihre nach dieser Zeit einlangenden Waren zu übernehmen
und zu sortieren.

V. Bezirk . Der Großmarkt aus dem Siebenbrunuenfelde an der Reinprechtsdorser Straße
dauert an Werktagen bis 2 Uhr nachmittags.

XII. Bezirk . Der Markt in der Niederhosstraße dauert an Werktag-Samstagen in der Zeit
zwischen dem 1. April und 30 . September bis 8 Uhr abends und in der Zeit zwischen dem
1. Oktober und 31. März bis 7 Uhr abends.

XIV. Bezirk . 1. Auf dem Markte in der Schwendergasse dauert der Großverkehr von
4 Uhr früh bis 2 Uhr nachmittags an Werktagen und bis 12 Uhr mittags an Feiertagen , der
Kleinverkehr von 5 Uhr früh in der Zeit zwischen dem 1. April und 30. September bis 8 Uhr
abends und in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und 31. März bis 6 Uhr abends.

Es ist den Großhändlern gestattet, ihre nach Schluß des Großverkehres einlangenden Waren
zu übernehmen und zu sortieren.

2. Der Rudolfsheimer Zentralmarkt dauert von 4 Uhr früh bis 2 Uhr nachmittags an
Werktagen und bis 12 Uhr mittags an Feiertagen.

Es ist den Großhändlern gestattet , ihre nach dieser Zeit einlangenden Waren zu übernehmen
und zu sortieren.

XVI. Bezirk . Der Großmarkt aus dem Uppenvlatze dauert von 4 Uhr früh bis 2 Uhr
nachmittags an Werktagen und bis 12 Uhr mittags an Feiertagen.

Es ist den Großhändlern gestattet , ihre nach dieser Zeit einlangenden Waren zu übernehmen
und zu sortieren.
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XX. Bezirk . 1. Der Obstmarkt an der Brigittenauer Lände , unterhalb der Brigittabrücke,
dauert von 6 Uhr früh bis 8 Uhr abends in der Zeit zwischen dem 1. April und 30. September

und bis 6 Uhr abends in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und 31. März.

2. Der Freilagerplatz für Holz in der Treustraße ist von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends an

Werktagen und bis 12 Uhr mittags an Feiertagen geöffnet.
XXI . Bezirk . Der Körnermarkt in Leopoldau wird am Dienstage in jeder Woche und,

wenn an diesem Tage ein Feiertag einfällt , am Tage vorher , d. i. am Montage von 7 Uhr früh

bis 11 Uhr vormittags abgehalten.

8 . Für Märkte , die nur zu bestimmten Zeiten im Jahre abgehalten werden.

Von 7 Uhr früh bis 8 Uhr abends dauert an Werk- und Feiertagen:
1. Der Marktverkehr in Kirchweihartikeln aus den Kirchweihständen.
2. Der Marktverkehr in Devotionalien und den üblichen Artikeln auf dem Peregrinimarkte

in der Roßau.
3. Der Marktverkehr in den üblichen Artikeln auf dem sogenannten Fastenmarkte beim

Kalvarienberge in Hernals.
4. Der Marktverkehr in Firmungsartikeln aus den Firmungsständen.
5. Der Marktverkehr in Grabausschmückungsartikeln auf den Friedhosständen.
6. Der Marktverkehr in Nikolo- und Weihnachtsartikeln auf dem Nikolo- und Weihnachts-

markle im I. Bezirke Am Hof und auf den sonstigen Nikolo- und Weihnachtsständen.

in . Schliißbestimmungen.
Die Marktbehörde kann in dringenden Fällen aus öffentlichen Rücksichten hinsichtlich der

Dauer des Marktverkehres vorübergehende Ausnahmsbestimmungen erlaffen.
Diese Kundmachung tritt sofort in Wirksamkeit.
Gleichzeitig treten alle bisher erlassenen Bestimmungen über die Dauer des Marktverkehres,

insoserne sie nicht in besonderen Marktordnungen enthalten sind, außer Kraft.
Übertretungen der Vorschriften dieser Kundmachung werden auf Grund der Z8 100 und 101

des Gemeindestatutes für Wien vom 24. März 1900 , L.-G .-Bl . Nr . 17, mit Geld bis zu 400 Kronen

oder mit Hast bis zu 14 Tagen geahndet.

Mit der Magistrats -Kundmachung vom l . Juli wurden Bestimmungen über den

Kleiuverkauf von Viktualien auf den Marktschiffen im Wiener Donaukanale erlassen.

Die Kundmachung lautet:
Auf Grund des Z 46, Punkt 4, und des Z 100 des Wiener Gemeindestatutes wird in

Handhabung der Marktpolizei angeordnet:
Das Feilhalten von Viktualien auf den Marktschiffen im Wiener Donaukanale zum Verkaufe

im kleinen sowie das Betreten dieser Schiffe seitens der Käufer im kleinen ist verboten.
Unmittelbar bei der Landungsstelle darf der Kleinverkaus der zu Schiff nach Wien gebrachten

Viktualien nur aus den an den Usern befindlichen Mark Plätzen (XIX. Bezirk, Nußdorser Lände , vor

dem Gasthaus „Zum König von Bayern " und XX. Bezirk, Brigittenauer Lände , unterhalb der

Brigittabrücke ) ausgeübt werden.
Übertretungen dieser Vorschriften werden gemäß der ZZ 100 und 10t des Wiener Gemeinde¬

statutes mit Geldstrafen bis zum Betrage von 400 Kronen oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen

geahndet.
Markt XIV . , Meiselstraße . — Zufolge Beschlusses des Stadtrates vom

11 . Februar wurde der Marktplatz mit dem Aufwande von 20 .900 X bis zur Wurmser-

gasse erweitert.
Markt XVI ., Ippeuplatz . — Mit Beschluß des Gemeinderates vom 15 . Juli

wurde das abgeänderte Detailprojekt für den Bau des Marktaufsichtsgebäudes mit dem

Aufwande von 23 .795 X 14 K genehmigt und im Spätherbste an die Ausführung des

Baues geschritten.
Zur Erleichterung der Reinhaltung des Marktplatzes bewilligte der Stadtrat mit

dem Beschlüsse vom 9 . September die Hebung der Stände mit dem Aufwande

von 4000 X.
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o . Marktpolizei.

Von der Magistratsabteilung für Markt - und Approvisionierungswesen und von
den magistratischen Bezirksämtern wurden wegen Übertretungen der markt- und
veterinärpolizeilichen Vorschriften in 1363 Fällen Strafamtshandluugen gepflogen.

L. Landeskultur -Angelegenheiten.

Flurenpolizei . — Zum Schutze der Fluren in den Bezirken X — XIII.
XVI— XIX und XXI waren 45 Flurenwächter bestellt, und zwar 12 für den XIX.,
9 für den XXI , 7 für den XIII., 4 für den XVI ., je 3 für den X., XVII. und
XVIII . und je 2 für den XI . und XII. Bezirk.

Über Subventionen und Ehrenpreise für landwirtschaftliche Zwecke siehe
Abschnitt V.

Schonung der Kulturen . — Es wurde die periodische Verlautbarung folgender
Magistrats -Kundmachung vom 5 . April verfügt:

Durch Verlassen der erlaubten Wege , massenwcises Sammeln von Blumen , Ausleihen von
Wurzeln , Abbrechen von Baumästen u . dgl . wird den landwirtschaftlichen Kulturen im
Wiener Gemeindegebiete alljährlich großer , oft unersetzlicher Schaden zugesügt.

Nicht nur im Interesse der Grundbesitzer , sondern auch in dem der Allgemeinheit ergeht
daher die Aufforderung , die Kulturen zu schonen.

Übrigens werden Beschädigungen des Feldgutes , wenn sie nicht unter die Bestimmungen
des Strafgesetzes fallen , gemäß der Ministerialverordnung vom 30 . Jänner 1860 , R .-G .-Bl . Nr . 28,
mit einer Geldstrafe von 50 Hellern bis zu 80 Kronen oder mit Haft bis zur Dauer von 8 Tagen
bestraft . Außerdem ist der verursachte Schaden zu ersetzen.

Zur Bewachung des Feldgutes sind besondere Flurwächter bestellt.

VerwaltunqSbericht der Stadt Wien. 16
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